
Konkurseröffnung
Erbschaft von Küng-Werder Anna Maria,
geb. 14. Oktober 1933, von Wagenhausen
TG, gest. 5. Juli 2023, wohnhaft gewesen
Gartenstr. 9, 8102 Oberengstringen.

Datum der Konkurseröffnung:
8. September 2023

Summarisches Verfahren: Art. 231 SchKG

Eingabefrist bis Montag, 27. November
2023

Zürich, 26. Oktober 2023

KONKURSAMT HÖNGG-ZÜRICH

Frankentalerstrasse 3, 8049 Zürich

Gemeindeversammlungen
Die Stimmberechtigten der Gemeinde Aesch werden an die

Gemeindeversammlungen vom
Mittwoch, 29. November 2023, 19.30 Uhr,

in den Gemeindesaal Aesch
eingeladen, um folgende Geschäfte zu behandeln:

A. Politische Gemeinde

1. Genehmigung des Budgets 2024 und Festsetzung des Steuerfusses

Im Anschluss orientiert der Gemeinderat über aktuelle Themen.

B. Primarschulgemeinde

1. Genehmigung des Budget 2024 und Festsetzung des Steuerfusses

Im Anschluss orientiert die Primarschulpflege über aktuelle Themen.

Informationen zu Aktenauflage/Stimmberechtigung/Anfragen nach § 17 Gemein-
degesetz, finden Sie in der Rechtsverbindlichen Amtlichen Publikation auf www.
aesch-zh.ch.

Aesch, 26. Oktober 2023 Gemeinderat Aesch
Primarschulpflege Aesch

Widerruf des
Konkursverfahrens
Schuldnerin: BURAG ENTERPRISE AG,
mit Sitz in Dietikon, Vorstadtstrasse 78,
8953 Dietikon

Datum des Widerrufs:
17. Oktober 2023

Im Übrigen wird auf die Publikation in der
Online-Ausgabe des Schweizerischen
Handelsamtsblattes vom 27. Oktober 2023
unter www.shab.ch verwiesen.

Bemerkung: Der Konkurs ist durch Urteil
des Einzelgerichtes im summarischen
Verfahren am Bezirksgericht Dietikon
vom 17. Oktober 2023 widerrufen und
die Verfügungsbefugnis der Schuldnerin
wurde wiederhergestellt.

Dietikon, 19. Oktober 2023

KONKURSAMT DIETIKON

Zentralstr. 19, Postfach
8953 Dietikon 1

FAMEX-Reglement, Ergänzung Reglement
bezüglich Finanzierung der Subventionen,
Subvention bei Nutzung eines Drittangebots
sowie Verfall des Anspruches
Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 2023-172 vom 17. Oktober 2023 hat der
Gemeinderat Aesch das FAMEX-Reglement vom 1. Januar 2013 per 1. No-
vember 2023 angepasst.

Der Beschluss und das neue Reglement liegen auf der Website sowie im
Gemeindehaus zur Einsicht auf.

Über die Rechtsmittel orientiert die Website der Gemeinde Aesch, www.
aesch-zh.ch/Amtliche Publikationen.

Aesch, 26. Oktober 2023 Gemeinderat Aesch
Auflage des
Kollokationsplanes
Im Konkurs über Baumann Hans-Jürg
Emil, geboren am 2. Dezember 1950,
von Zürich und Trüllikon ZH, gestorben
am 19. April 2023, wohnhaft gewesen
Büelstr. 47, 8104 Weinigen ZH, liegt der
Kollokationsplan den beteiligten Gläubi-
gern beim Konkursamt Höngg-Zürich zur
Einsicht auf.

Bezüglich der Klagerechte usw. wird auf
die Bekanntmachung im Schweizerischen
HandelsamtsblattvomFreitag,27.Oktober
2023 verwiesen.

Zürich, 26. Oktober 2023

KONKURSAMT HÖNGG-ZÜRICH
Frankentalerstrasse 3, 8049 Zürich

Einladung zur 21. Sitzung des Gemeinderates Die-
tikon, Donnerstag, 2. November 2023, 20.00 Uhr,
im Gemeinderatssaal.
Geschäfte

1. Mitteilungen
2. Ersatzwahl eines Mitglieds der Rechnungsprüfungskommission (RPK)
3. Fragestunde
4. Interpellation von Peter Metzinger (FDP) betreffend Wahlanleitung zur Erhö-

hung Anteil korrekt eingereichter Stimmzettel, Beantwortung
5. Postulat von Ottilie Dal Canton (Die Mitte) und Peter Metzinger (FDP) betreffend

Abgabe von Entsorgungs-Coupons, Begründung
6. Postulat von Ottilie Dal Canton (Die Mitte) und Peter Metzinger (FDP) betreffend

Bessere Sichtbarkeit der Abfallkübel, Begründung
7. Postulat von Ottilie Dal Canton (Die Mitte) und Peter Metzinger (FDP) betreffend

Mehr Littering-Kontrollen, Begründung
8. Postulat von Ottilie Dal Canton (Die Mitte) und Peter Metzinger (FDP) betreffend

Bessere Information der Bevölkerung über das Abfallwesen, Begründung
9. Postulat von Silvan Fischbacher (SP) betreffend Öffentliche Velo-Servicestatio-

nen, Begründung
10. Interpellation von Ottilie Dal Canton (Die Mitte) und Peter Metzinger (FDP) be-

treffend Höhere Littering-Bussen, Begründung

Die Sitzung ist öffentlich. Für Interessierte gibt es auf der Tribüne Sitzplätze.
Der Gemeinderat freut sich auf Ihre Teilnahme.

NAMENS DES GEMEINDERATES

Andreas Wolf Patricia Meyer
Präsident Sekretärin

Verkehrsanordnung
Auf Antrag des Stadtrates Dietikon hat die Kantonspolizei Zürich folgende Verkehrs-
anordnungen verfügt:

Zone mit Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h

Auf folgenden Strassen wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Fahrzeuge auf
30 km/h festgesetzt und als Zone signalisiert:

Zone 4a Weinberg:
– Lättenstrasse
– Lindenstrasse
– Winzerstrasse
– Rebbergstrasse
– Egelseestrasse (Abschnitt Winzer- bis Sennenstrasse)

Die Dokumentation und der Massnahmenplan liegen vom 26. Oktober 2023 bis zum
27. November 2023 im Bausekretariat der Stadt Dietikon, Stadthaus, Bremgartner-
strasse 22, 8953 Dietikon, während den ordentlichen Öffnungszeiten zur Einsicht-
nahme auf. Die genannten Unterlagen sind ausserdem auf der Homepage der Stadt
(www.dietikon.ch) aufgeschaltet.

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerech-
net, bei der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich, Rekursabteilung, Postfach, 8090
Zürich, Rekurs eingereicht werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen
Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu
bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit
möglich beizulegen. Das Rekursverfahren ist kostenpflichtig; die Kosten hat die un-
terliegende Partei zu tragen.

Bauliche Massnahmen Tempo 30
Öffentliche Planauflage
Gemäss § 16 und 17 Strassengesetz

Bauliche Massnahmen in der Tempo-30-Zone 4a Weinberg:

– Lindenstrasse

Das Projekt liegt vom 26. Oktober 2023 bis zum 27. November 2023 im Bausekretari-
at der Stadt Dietikon, Stadthaus, Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon, während den
ordentlichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme auf. Die genannten Unterlagen sind
ausserdem auf der Homepage der Stadt (www.dietikon.ch) aufgeschaltet.

Gegen das Projekt kann innerhalb der Auflagefrist schriftlich bei folgender Stelle
Einsprache erhoben werden: Stadtrat Dietikon, Stadtplanungsamt, Bremgartner-
strasse 22, 8953 Dietikon. Mit der Einsprache können alle Mängel des Projekts gel-
tend gemacht werden. Zur Einsprache ist berechtigt, wer durch das Projekt berührt
ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Änderung oder Aufhebung hat. Die
Einsprache muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Allfällige Beweis-
mittel sind genau zu bezeichnen und soweit als möglich beizulegen (§ 17 StrG; §§ 21
ff. VRG). Begehren um Durchführung von Anpassungsarbeiten sind von den direkt
Betroffenen ebenfalls innerhalb der Auflagefrist bei oben genannter Stelle einzurei-
chen (§ 17 StrG; §§ 21 ff VRG).

Baugespanne
1. Bauherrschaft: Halter AG, Zürcherstrasse 39, 8952 Schlieren

Abbruch Wohnhaus Assek.-Nr. 2019 und Garagengebäude Assek.-Nr. 362 sowie
Neubau Arealüberbauung mit acht Reiheneinfamilienhäusern und gemeinsamer
Tiefgarage, Grundstück Kat.-Nr. 10548, Lärchenstrasse / Ahornstrasse, 8953 Dieti-
kon (Zone W2/30).

2. Bauherrschaft: Markus Ehrat, Via la Hoia 4, 7018 Flims
Projektverfasser: Atelier Nu AG, Pfingstweidstrasse 6, 8005 Zürich
Abbruch Gebäude Assek.-Nr. 502 sowie Ersatzneubau Wohn- und Gewerbehaus
mit zwei Gewerbe- und neun Wohneinheiten, Grundstück Kat.-Nr. 12550, Brem-
gartnerstrasse 25, 8953 Dietikon (Zentrumszone Z4 / GP Ruggacher).

3. Bauherrschaft: Marc Lenzi, Guggenbühlstrasse 36, 8953 Dietikon
Projektverfasser: Mons Solar AG, Gewerbestrasse 3, 9444 Diepoldsau
Ersatz Gasheizung durch Luft/Wasser-Wärmepumpe aussen aufgestellt (Gebäu-
de inkl. Umgebung kommunal inventarisiert, Inventar Nr. VIII/217), Gebäude
Assek.-Nr. 1337, Grundstück Kat.-Nr. 8131, Guggenbühlstrasse 36, 8953 Dietikon
(Zone W2/45).

4. Bauherrschaft: Cornelia Hickenbick, Zürcherstrasse 44a, 8953 Dietikon
Projektverfasser: PAPE Werbe AG, Im Gewerbepark 2, 8104 Weiningen
Ersatz Werbetafel und Ergänzung mit zusätzlicher Leuchtreklame (Gebäude kom-
munal inventarisiert, Inventar-Nr. V/12, ohne Aussteckung), Gebäude Assek.-Nr.
1423, Grundstück Kat.-Nr. 3799, Zürcherstrasse 44a, 8953 Dietikon (Zentrumszone
Z5).

Planauflage
Die Pläne liegen auf dem Bauamt, Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon, vom Datum
der Ausschreibung an, während 20 Tagen zur Einsicht auf.

Rechtsbehelfe
Begehren um die Zustellung von baurechtlichen Entscheiden sind innert 20 Tagen
seit der Ausschreibung beim Bauamt schriftlich einzureichen; elektronische Zuschrif-
ten (E-Mails) erfüllen die Anforderungen der Schriftlichkeit nicht. Wer das Begehren
nicht innert dieser Frist stellt, hat das Rekursrecht verwirkt. Die Rekursfrist läuft ab
Zustellung des Entscheides (§§ 314-316 PBG).

Für die Zustellung des baurechtlichen Entscheides wird eine Gebühr von pauschal
Fr. 35.00 verlangt.

Nachtrag zum
Kollokationsplan vom
27. April 2023
Im Konkurs über die Erbschaft von
Manuela Stalder, geb. 1. Februar 1980,
von Dietikon ZH und Escholzmatt-Mar-
bach LU, gestorben zwischen 20. Sep-
tember 2022 und 21. September 2022,
wohnhaft gewesen Gyrhaldenstrasse 58,
8953 Dietikon, liegt aufgrund einer neu
kollozierten Forderung der Nachtrag zum
Kollokationsplan den beteiligten Gläu-
bigern ab dem 27. Oktober 2023 beim
Konkursamt Dietikon, Zentralstrasse 19,
8953 Dietikon, zur Einsicht auf.

Klagen auf Anfechtung der neu kollozier-
ten Forderung sind innert 20 Tagen nach
der Bekanntmachung im Schweizerischen
Handelsamtsblatt vom 27. Oktober 2023
beim Bezirksgericht Dietikon, 8953 Die-
tikon, rechtshängig zu machen. Soweit
keine Anfechtung erfolgt, wird der Nach-
trag zum Kollokationsplan rechtskräftig.

Dietikon, 24. Oktober 2023

KONKURSAMT DIETIKON

Zentralstr. 19, Postfach
8953 Dietikon

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinden des Bezirks Dietikon
(ausser Birmensdorf und Weiningen)

Wahlen vom Sonntag, 19. November 2023
– Wahl des zürcherischen Ständerates für die Amtsdauer 2023 – 2027, 2. Wahlgang

Urnenöffnungszeiten und vorzeitige Stimmabgabe

Siehe Abstimmungsunterlagen.

Stimmberechtigung
Stimmberechtigt sind Schweizer Staatsangehörige, die in einer der oben erwähnten
Gemeinden den politischen Wohnsitz und das 18. Altersjahr zurückgelegt haben sowie
nach den Bestimmungen von § 3 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) nicht vom
Stimmrecht ausgeschlossen sind.

Stimmberechtigte, die den Stimmausweis und das Stimmmaterial bis Dienstag, 14. November
2023, nicht erhalten haben, können sich bis spätestens Freitagvormittag, 17. November 2023,
bei der jeweiligen Gemeinde oder Stadtverwaltung melden.

Wer nach dem 19. Oktober 2023 den politischen Wohnsitz wechselt, erhält am neuen
Wohnsitz die Wahl- und Abstimmungsunterlagen nur gegen den Nachweis, dass er oder sie
das Stimmrecht nicht bereits am bisherigen politischen Wohnsitz ausgeübt hat.

Stimmabgabe
Für die Stimmabgabe werden die amtlichen Wahlzettel verwendet. Der Wahlzettel muss
durch die stimmberechtigte Person handschriftlich ausgefüllt oder geändert werden.

Stimmabgabe an der Urne
Bei der persönlichen Stimmabgabe an der Urnemuss der Stimmrechtsausweis unterschrieben
sein.

Stellvertretung
Die Stimmberechtigten können sich durch eine andere stimmberechtigte Person vertreten
lassen. Die vertretene Person erklärt ihr Einverständnis zur Vertretung durch Unterzeichnung
des Stimmrechtsausweises. Der Stellvertreter muss gleichzeitig seinen eigenen,
unterschriebenen Stimmrechtsausweis abgeben. Niemand darf mehr als zwei Personen
vertreten.

Briefliche Stimmabgabe
Stimmberechtigte, die brieflich stimmen und wählen wollen, haben ein mit dem Vermerk
«Briefliche Stimmabgabe» versehenes Kuvert der Gemeinde- oder Stadtverwaltung mit
folgendem Inhalt zuzustellen:

a) Stimmrechtsausweis mit der unterschriebenen Erklärung, dass sie brieflich stimmen.
b) Verschlossenes Stimmzettelcouvert mit den Stimm- und Wahlzetteln.

Die Kuverts sind rechtzeitig der Gemeinde- oder Stadtverwaltung zuzustellen, sodass sie vor
der Schliessung der Wahl- und Abstimmungslokale eintreffen. Später eintreffende Sendungen
fallen ausser Betracht.

Stimmregister
Für Auskünfte über die Stimmberechtigung einer Person kann man sich auf der Gemeinde-
oder Stadtverwaltung (Einwohnerkontrolle) melden. Eintragungen werden bis zum Dienstag,
14. November 2023, vorgenommen.

Gesetz über die politischen Rechte
Für den Urnengang vom 19. November 2023 ist das Gesetz über die politischen Rechte
(GPR) vom 1. September 2003 sowie die Verordnung über die politischen Rechte (VPR) vom
27. Oktober 2004 anwendbar.

Rechtsmittel
Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen
Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich
Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat Dietikon, Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon, erhoben
werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

Schluss des
Konkursverfahrens
Die konkursamtliche Liquidation der Erb-
schaft von Hermine Maria Habegger-Unz,
geb. 19. Februar 1937, von Trub BE,
wohnhaft gewesen c/o Alterszentrum
am Bach, Bachstr. 1, 8903 Birmensdorf,
gestorben am 10. Dezember 2021, ist
durch Urteil des Einzelgerichts am Be-
zirksgericht Dietikon vom 20. Oktober
2023 als geschlossen erklärt worden.

Schlieren, 26. Oktober 2023

KONKURSAMT SCHLIEREN
Uitikonerstrasse 9/Postfach
8952 Schlieren

Amtliche Anzeigen


